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Patient behandelt und Behandlung
abgerechnet

Für die Krankenkasse vorgesehenen Exemplare des Behandlungsausweises nach 1) (oder Kopie) und Erklärung
nach 2) unverzüglich an die gewähle Krankenkasse schicken

Durchschläge/Kopien archivieren (2 Jahre)
Behandlung nach EBM2000plus zuzüglich Kosten für Versand und Kopien nach GNRn 40120 und 40144 abrech-
nen. Es gelten die Regelungen des Ersatzverfahrens,; im Statusfeld des Abrechnungsscheines/Datensatzes die

Ziffer 10007 eintragen. 

Überweisung (Muster 6) bzw. Verordnung (Muster 16) wie gewohnt ausfüllen sowie IK und
Namen der gewählten Krankenkasse, Status 10007 eintragen und dem Patienten geben

EHIC, PEB und Legitimationsausweis kopieren oder die Daten in Behandlungsausweis nach 1) übernehmen
10 Euro Praxisgebühr kassieren

Krankenkasse auswählen und in Erklärung nach 2) eintragen; Krankenkasse kann vom Vertragsarzt 
vorgeschlagen werden

Patientenerklärung nach 2) zum Ausfüllen aushändigen

Ausländischer Patient
erscheint in Praxis

Was ist zu tun, wenn der Patient, der sich als Tourist in Deutschland aufhält

- auf der Basis einer europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC) oder
- auf Basis einer provisorischen Ersatzbescheinigung (PEB) 
- oder aus einem Land stammt, in dem die Regelungen zur EHIC bzw. PEB nicht gelten

behandelt werden möchte?

a) Der formale Weg Ausländischer Patient
erscheint in Praxis

EHIC, PEB und Legitimationsausweis kopieren oder die Daten in Behandlungsausweis nach 1) übernehmen
10 Euro Praxisgebühr kassieren

Krankenkasse auswählen und in Erklärung nach 2) eintragen; Krankenkasse kann vom Vertragsarzt 
vorgeschlagen werden

Patientenerklärung nach 2) zum Ausfüllen aushändigen

Überweisung (Muster 6) bzw. Verordnung (Muster 16) wie gewohnt ausfüllen sowie IK und
Namen der gewählten Krankenkasse, Status 10007 eintragen und dem Patienten geben

Für die Krankenkasse vorgesehene Exemplare des Behandlungsausweises nach 1) (oder Kopie) und Erklärung nach
2) unverzüglich an die gewähle Krankenkasse schicken

Durchschläge/Kopien archivieren (2 Jahre)
Behandlung nach EBM2000plus zuzüglich Kosten für Versand und Kopien nach GNRn 40120 und 40144 abrech-
nen. Es gelten die Regelungen des Ersatzverfahrens; im Statusfeld des Abrechnungsscheines/Datensatzes die 

Ziffer 10007 eintragen. 

Patient behandelt und 
Behandlung abgerechnet

Stammt der
Patient aus dem

europäischen
Wirtschaftsraum

(EWR, siehe
unten)?

Privatbehandlung
Abrechnung 
nach GOÄ

Kann der Patient sich
durch EHIC, PEB und

Lichtbildausweis 
legitimieren?

Ist eine Überweisung
oder eine Verordnung

erforderlich?

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Dieses Verfahren gilt für Patienten aus folgenden Ländern:
EWR (Europäischer Wirtschaftsraum): Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nowegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Zypern (nur der griechische Teil) NEU ab 1.1.2007 sind Bulgarien und Rumänien.

Für Patienten, die nicht aus den o.g. Ländern stammen oder sich nicht entsprechend legitimieren können, gilt Folgendes:
Privatbehandlung und Abrechnung nach GOÄ
Es gilt „Bares ist Wahres“.

1) Muster 80: Dokumentation des Behandlungsanspruches von im Ausland Versicherten (Seite 3); Stand 4.2006
2) Muster 81: Erklärung , nur vorübergehend in Deutschland zu sein mit der Angabe der auszuhelfenden Krankenkasse (Seite4); Stand 4.2006
Diese Vordrucke können Sie in unseren Formularausgabestellen beziehen: Dortmund: 02 31/94 32-3783

Münster: 02 51/929-1000
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Bitte wenden:

Muster 81 und 

Provisorische

Ersatzbescheinigung (PEB)

Muster 80
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Muster 81

Haben Sie noch Fragen?

Ihre Ansprechpartner der Service-Center stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Service-Center Dortmund
Robert-Schimrigk-Str. 4 – 6
44141 Dortmund

Tel.: 02 31/94 32-30 00
Fax: 02 31/94 32-31 27
E-Mail: service.centerdo@kvwl.de

Service-Center Münster
Gartenstraße 210 – 214
48147  Münster

Tel.: 02 51/9 29-10 00
Fax: 02 51/9 29-12 29
E-Mail: service-center.ms@kvwl.de

Besuchen Sie uns doch einmal im Internet unter: www.kvwl.de

Provisorische Ersatzbescheinigung (PEB)
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